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BGBl.Nr. 98/1965 zuletzt geändert durch BGBl.Nr. 475/1990 

§/Artikel/Anlage 

§ 119 

Inkrafttretensdatum 

01.08.1990 

Außerkrafttretensdatum 

31.12.2006 

Beachte 

Nach Art. XI Abs. 1 RLG, BGBl. Nr. 475/1990, ist die Neufassung 

erst auf Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 31. 12. 1991 

beginnen. Das gesamte RLG kann aber nach dessen Art. X Abs. 11 

auch schon früher angewendet werden. 

Text 

§ 119. Auswahl der Prüfer 

(1) Das Gericht darf als Prüfer nur Beeidete Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Beeidete Buchprüfer und 
Steuerberater, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften oder Buchprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaften bestellen. 

(2) Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie Angestellte der Gesellschaft dürfen als Prüfer 
weder gewählt noch bestellt werden; gleiches gilt für Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichtsrats sowie 
Angestellte einer anderen Gesellschaft, die von der zu prüfenden Gesellschaft abhängig ist oder sie beherrscht, 
sowie für Personen, auf deren Geschäftsführung eine dieser Gesellschaften maßgebenden Einfluß hat. Im 
übrigen gilt § 271 Abs. 2 HGB sinngemäß. 


